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„Alte Grundschule – 2. Änderung“ 
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Gemeinde:  Sersheim 

Gemarkung:  Sersheim 
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Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.12.2023 (BGBl. I S. 394) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176) 
 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

Vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7 S.358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. 
S. 26, 41) 
 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 2253), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

Allgemeine Angaben 

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden pla-
nungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere baupolizeiliche Bauvorschriften der Ge-
meinde werden aufgehoben. 
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A Planungsrechtliche Festsetzungen 

gemäß § 9 BauGB und BauNVO 

 

 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 1 – 15 BauNVO) 

A.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

• Wohngebäude 
• die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 
Gemäß § 1 (6) 1 BauNVO sind Ausnahmen nach §4 (3) Nr. 1-5 BauNVO nicht zugelassen. 

 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 16 – 21 a BauNVO) 

A.2.1 GRZ (Grundflächenzahl) (§ 19 BauNVO) 

Die maximal zulässige Grundfläche wird mit 0,45 festgesetzt.  

Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis auf 
0,8 überschritten werden. Tiefgaragen müssen, mit Ausnahme von Wegen, Zufahrten, Mauern und 
Terrassen vollständig erdüberdeckt und intensiv begrünt werden. 

A.2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO, § 9 (3) BauGB) 

Die Bezugshöhen gelten an der Stelle des Planeintrags. Bei geänderter Grundstücksaufteilung ist 
zwischen den eingetragenen Bezugshöhen zu interpolieren. Bei einer Unterschreitung müssen die 
bestehenden oder geplanten Anschlüsse der Entwässerung berücksichtigt werden. 

Die Höhe baulicher Anlagen wird definiert durch die maximale Trauf- und Firsthöhe, bzw. durch die 
maximale Gebäudehöhe jeweils bezogen auf die festgesetzte Bezugshöhe (BZH).  

Firsthöhe (FH): Die Firsthöhe wird gemessen ab festgesetzter Bezugshöhe bis zum First des Haupt-
baukörpers. 

Traufhöhe (TH): Die maximale Traufhöhe wird gemessen ab der festgesetzten Bezugshöhe bis zum 
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.  

Gebäudehöhe (GBH): Die maximale Gebäudehöhe wird gemessen zwischen der Bezugshöhe und 
dem höchsten Punkt der Dachfläche.  

THmax = 6,7 m 

FHmax = 12,3 m 

GBHmax = 8,7 m  

Technische Aufbauten wie Schornsteine, Solaranlagen etc. bleiben von der Festsetzung zur Höhe 
baulicher Anlagen unberücksichtigt. 

 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO) 

A.3.1 Bauweise 

o: offene Bauweise, gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO 
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A.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt (siehe Planeinschrieb).  

Kellerabgänge, Dachüberstände bis 0,6 m, Balkone, Terrassen, Treppenanlagen sowie Zuwege und 
Zufahrten sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Der Mindestabstand 
von Balkonen, Terrassen, Kellerabgängen und Treppenanlagen zur öffentlichen Straßengrenze muss 
1,5 m betragen. Der Mindestabstand von Dachüberständen zur öffentlichen Straßengrenze muss 
1,5 m betragen. 

A.3.3 Stellung baulicher Anlagen 

Die Hauptfirstrichtung ist parallel zu den Richtungspfeilen zu stellen. Ausnahmen hiervon können bei 
Gebäudeteilen, die an Hauptgebäuden untergeordnet sind, zugelassen werden. Nebenanlagen gern 
§14 (1) BauNVO sind von dieser Festsetzung nicht betroffen. 

 Nebenanlagen, Garagen, überdachte Stellplätze, Stellplätze (§ 9 (1) 4 BauGB, 
§§ 12, 14 BauNVO) 

A.4.1 oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze 

Oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig.  

A.4.2 nicht überdachte Stellplätze 

Nicht überdachte Stellplätze sind auf den überbaubaren Grundstücksflächen und auf besonders 
ausgewiesenen Flächen (St) zulässig. 

A.4.3 Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Sie müssen außer-
halb der Hochbauten erdüberdeckt sein. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfähigem 
Bodenmaterial erfolgen. Die Flächen sind intensiv zu begrünen und gärtnerisch anzulegen. 

A.4.4 Nebengebäude (Geräteschuppen) 

Nebenanlagen im Sinne des §2 (2) LBO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur 
bis 20 m³ umbauter Raum zulässig, 

 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

A.5.1 Insektenschonende Beleuchtung (§ 21 NatSchG BW) 

Es sind aus tierökologischer Sicht verträgliche Beleuchtungskörper nach dem Stand der Technik 
(vorzugsweise LED-Leuchtmittel) an Gebäuden und als Straßenbeleuchtung zu installieren, um die 
Fauna des Raumes nicht durch die neuen Lichtquellen zu irritieren bzw. anzulocken. Diese sind au-
ßerdem so anzubringen, dass keine großräumige Ausleuchtung der Umgebung bewirkt wird. 

 Lärmschutz (§) (1) 24 BauGB) 

Laut Lärmschutzgutachten sind entlang der Horrheimer Straße und der Vaininger Straße Lärmbe-
lästigungen mit Beurteilungspegeln bis zu folgender Höhe gegeben: 

Bei der Bebauung der unten genannten Bereiche sind gegen Verkehrsimmissionen besondere bau-
liche und technische Vorkehrungen zu treffen (z.B. Lärmschutzfenster, lärmhemmende Außen-
wände, Grundrissgestaltung etc.), die gewährleisten, dass die Schutzbestimmungen zum Lärm für 
die zulässigen Nutzungen eingehalten werden. 
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Die Einhaltung ist im Baugenehmigungsverfahren besonders nachzuweisen. Im Einzelnen wird auf 
das Lärmschutzgutachten „Alte Grundschule Sersheim" vom Juli 2001 vom Büro ISIS Dipl.ing. Man-
fred Spinner hingewiesen. 

A.6.1 Vaihinger Straße (Mischgebiet)  

tags 74,8 db(A) entspricht einem MAP (maßgeblichen Außenlärmpegel) von 78 db(A) 

nachts 62,1 db(A)  Dies entspricht einem Lärmpegelbereich von VI (in Teilbereichen auch 
Lärmpegelbereiche IV und V). 

A.6.2 Horrheimer Straße (Allgemeines Wohngebiet} 

tags 67,9 db(A) entspricht einem MAP (maßgeblichen Außenlärmpegel) von 71 db(A) 

nachts 55,4 db(A) Dies entspricht einem Lärmpegelbereich von V (in Teilbereichen auch 
Lärmpegelbereiche IV und III). 

 Pflanzgebote (§ 9 (1) 25 BauGB) 

A.7.1 Pflanzgebot 1 (Pfg 1) – Dachbegrünung 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 10° von Gebäudeteilen, 
Garagen und überdachten Stellplätzen sind mit einer extensiven Dachbegrünung mit mind. 10 cm 
Stärke eines kulturfähigen Substrats zu versehen und dauerhaft zu erhalten. 

Von der Begrünung ausgenommen sind Dachterrassen. 

Bei der Verwendung von Photovoltaik- und Solaranlagen sind diese mit einer Ständerbauweise zu 
errichten um eine Kombination mit der Dachbegrünung zu ermöglichen. 

A.7.2 Pflanzgebot 2 (Pfg 2) – Intensive Begrünung von Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind außerhalb der Hochbauten, sofern in diesen Bereichen keine oberirdischen Zufahr-
ten, Zugänge oder Mauern angelegt werden, erdüberdeckt auszuführen. Hiervon ausgenommen 
sind die Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfä-
higem Bodenmaterial erfolgen. Die Flächen sind dauerhaft intensiv zu begrünen und gärtnerisch an-
zulegen. 

 Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers (§9 (1) 26 BauGB) 

Randeinfassungen mit Hinterbeton sowie Böschungsflächen sind, soweit sie zur Herstellung des 
Straßenkörpers erforderlich sind, auf den angrenzenden privaten Grundstücken zu dulden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nach § 126 BauGB Lichtmasten und Verkehrszeichen auf den angrenzen-
den privaten Grundstücken zu dulden sind.  
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B Örtliche Bauvorschriften 

gemäß § 74 LBO 

 

 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) 1 LBO) 

B.1.1 Dachform und Dachneigung 

Für die Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 35° bis 40° zulässig. Anei-
nandergebaute Gebäude sollten die gleiche Dachneigung aufweisen. 

Gebäudeteile, Garagen und überdachte Stellplätze sind mit der für Hauptgebäude festgesetzten 
Dachneigungen auszuführen oder mit einem dauerhaft extensiv begrünten Flachdach zu versehen. 
Bei extensiv begrünten Flachdächern ist eine mindestens 10 cm starke Substratschicht anzulegen. 
Direkt aneinandergrenzende Garagen und/oder überdachte Stellplätze müssen die gleiche Dachform 
und Dachneigung aufweisen. 

B.1.2 Dacheindeckung 

Es sind nur Deckungen mit Dachstein zulässig (Betonstein, Tonziegel). Die Farbe der Dacheinde-
ckungen ist im Bereich zwischen naturrot und kupferbraun zu wählen. 

Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 10° sind zu begrünen mit Ausnahme technischer 
Aufbauten und Dachterrassen. Unbeschichtete Dachabdeckungen aus Kupfer, Zink und Blei sind 
bei Flachdächern zulässig. 

B.1.3 Dachaufbauten, Dachterrassen und Zwerchgiebel 

Bei Satteldächern sind Dachaufbauten und Zwerchgiebel zulässig. Dachaufbauten an Zwerchgiebeln 
sind nicht zulässig. Dachaufbauten müssen mind. 1.50 m vom Ortgang entfernt sein. Der Abstand 
zwischen den einzelnen Dachaufbauten oder Zwerchgiebeln hat mindestens 1.00 m zu betragen. 
Die Länge von Einzelgauben darf maximal 40 % der Gesamtlänge der Dachfläche betragen. Insge-
samt dürfen Dachaufbauten maximal 60% der Gesamtlänge der Dachfläche betragen. Dachterras-
sen sind zulässig. 

B.1.4 Dachüberstände 

Dachüberstände sind an der Giebel- und Traufseite nur bis 0,7 m - gemessen vom Hausgrund zu-
lässig. 

B.1.5 Fassaden 

Die Gebäude sind zu verputzen. Unzulässig sind auffällige Fassadenfarben (Leuchtfarben und inten-
sive Farbwerte mit Remissionswerten von 1 -15 und 80-100). Sichtmauerwerk ist gestattet. Holzver-
schalungen sind gestattet. Fassadenverkleidungen aus Faserzement, Kunststoff, Glas oder ähnlicher 
Baustoffe sind zulässig. 

 Gestaltung der unbebauten Flächen, der bebauten Grundstücke und Einfriedun-
gen (§ 74 (1) 3 LBO) 

B.2.1 Einfriedungen (§ 74 (1) 3 LBO) 

Tote Einfriedigungen, die an die öffentliche Verkehrsfläche grenzen, dürfen eine Höhe von 1,30 m 
nicht überschreiten, lebende Einfriedigungen dürfen eine Höhe von 1,80 m nicht überschreiten (Be-
zugspunkt für die zulässige Höhe ist die fertige Höhe der Verkehrsfläche). Stacheldraht ist nicht zu-
lässig. 
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B.2.2 Gestaltung der Zugänge und Zufahrten (§74 (1) 3 LBO) 

Für private PKW-Stellplätze, Zugänge und Zufahrten sind nur wasserdurchlässige Materialien (Kies, 
Rasenpflaster, Schotterrasen u.ä.) zulässig. 

B.2.3 Nicht bebaute Grundstücksflächen 

Die übrigen nicht bebauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch/landschaftsplanerisch anzulegen 
und zu pflegen. Lose Material- und Steinschüttungen zur Gestaltung der unbebauten Grundstücks-
flächen sind unzulässig. 

B.2.4 Abfallbehälter 

Die Flächen für bewegliche Abfallbehälter auf den privaten Grundstücken sind baulich zu umgrenzen 
oder einzugrünen, müssen jedoch nicht überdacht sein. 

 Anzahl der notwendigen Stellplätze (§74 (2) 2 LBO) 

Nach §74 (2) 2 LBO sind je Wohneinheit mind.1,5 Stellplätze. Ergibt sich bei der Berechnung not-
wendiger Stellplätze eine Bruchzahl, so wird aufgerundet. 
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C Hinweise 

 

 Bodendenkmale 

Es besteht Meldepflicht von Bodenfunden gem. §§ 20 und 27 Denkmalschutzgesetz. 

 Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), 
insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen. In diesem Sinne gelten für jegliche Bauvorhaben die 
getroffenen Regelungen zum Schutz des Bodens.  

Auf § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz - LBodSchAG), der seit 01.01.2021 gilt, wird hingewiesen. Soll für ein 
Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche von mehr 
als 0,5 Hektar auf den Boden eingewirkt werden, hat der Vorhabenträger für die Planung und Aus-
führung des Vorhabens zur Gewährleistung eines sparsamen, schonenden und haushälterischen 
Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Das Bodenschutzkonzept ist der 
zuständigen Behörde (Landratsamt) vorzulegen. Das Bodenschutzkonzept ist bei der Planung und 
Bauausführung zu beachten. 

Auf § 3 Abs. 3 und 4 des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Kreislauf-
wirtschaft und Gewährleistung der umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung (Landes-Kreislaufwirt-
schaftsgesetz - LKreiWiG) wird hingewiesen. Bei verfahrenspflichtigen Bauvorhaben mit einem zu 
erwartenden Anfall von mehr als 500 Kubikmetern Bodenaushub, einer verfahrenspflichtigen Ab-
bruchmaßnahme oder bei einer einen Teilabbruch umfassenden verfahrenspflichtigen Baumaß-
nahme soll ein Erdmassenausgleich durchgeführt werden. Bei solchen Baumaßnahmen ist außer-
dem ein Abfallverwertungskonzept einzuholen, der zuständigen Behörde vorzulegen und das Kon-
zept inhaltlich zu beachten. 

 Grundwasser 

Maßnahmen, welche das Grundwasser berühren, bedürfen grundsätzlich einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis. Hierzu zählen Grundwasserabsenkungen während der Bauzeit, Grundwasserumleitungen 
über die Standzeit von Bauwerken und Eingriffe in das Grundwasser (z. B. mittels Bohrungen, Ver-
bauträger oder Tiefgründungen). 

Eine dauerhafte Grundwasserableitung ist nicht zulässig. Falls bei Maßnahmen unerwartet Grund-
wasser angetroffen wird, ist dies unmittelbar dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt, 
zur Abstimmung des weiteren Vorgehens mitzuteilen. 

 Starkregen  

Für die Gemeinde Sersheim wird derzeit ein Starkregenrisikomanagement erstellt. 

 Ökologisches Bauen 

Es wird empfohlen, Gebäuden in Niedrigenergiebauweise auszuführen und soweit möglich die solare 
Ausrichtung der Gebäude zu nutzen. Die Verwendung von Wärmepumpen wird empfohlen. 

 Zisternen 

Es wird empfohlen, zur Regenwassernutzung Zisternen auf den Grundstücken anzulegen. Die Über-
läufe von Zisternen sind an die jeweiligen Regenwasserableitungen anzuschließen. 

Bei der Nutzung durch Zisternen muss eine strikte Trennung gemäß DIN 1988 von Trink- und 
Brauchwasser sichergestellt sein. Brauchwasserzapfstellen sind mit dem Hinweisschild "Kein Trink-
wasser" oder entsprechendem Piktogramm auszustatten und kindersicher auszuführen. 
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 Artenschutz 

In Vorbereitung von Abbruch- und Rodungsarbeiten ist die Einhaltung der artenschutzrechtlichen 
Vorschriften gem. §§ 39 und 44 BNatSchG zu beachten. Ggf. ist rechtzeitig vorab ein Fachgutachter 
einzuschalten, der Gebäude und Gehölzstrukturen (Bäume mit Stamm- und Astdurchmesser ab 30 
cm) entsprechend untersucht und, soweit erforderlich, Artenschutzmaßnahmen benennt, die mit der 
unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abzustimmen sind. 

 Erneuerbare Energien 

Es wird empfohlen, erneuerbare Energien zu verwenden und Gebäude in Niedrigenergiebauweise 
auszuführen. Besonders auf die Nutzung von Photovoltaik- und Solaranlagen gemäß des Klima-
schutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) sowie der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) 
wird verwiesen. 

 Vogelschlag 

Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umgebung er-
öffnen, wie Verbindungsgänge, sind unzulässig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster 
mit einem Außenreflexionsgrad größer 15 % an Gebäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölzbestän-
den bzw. der offenen Feldflur unzulässig.  
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Regelungen zum Schutz des Bodens bei Bauvorhaben 

1. Wiederverwertung von Bodenaushub 

1.1 Anfallender Bodenaushub ist in seiner Verwertungseignung zu beurteilen und bei entsprechender 
Qualifizierung wieder zu verwerten. Bei der Verwertung von Überschussmassen sind die §§ 6-8 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, aktuellste Fassung) sowie die 
Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zu beachten. Für den Umgang mit Bodenma-
terial, welches für Rekultivierungszwecke bzw. Meliorationsmaßnahmen vorgesehen ist, gelten 
die Vorgaben der Hefte 10 und 28 aus der Reihe Luft-Boden-Abfall, UM Baden-Württemberg 
(v.a. Lagerung, Einbringung). Ebenso sind die Anforderungen nach §§ 6 und 7 der BBodSchV, 
der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) sowie der DIN 19639 (Bodenschutz bei Bauvor-
haben) einzuhalten. 

1.2 Einer Vor-Ort-Verwertung des Bodenaushubs innerhalb des Baufeldes (Erdmassenaus-gleich ge-
mäß § 3 Abs.3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist grundsätzlich an-zustreben. Die-
sem Erfordernis ist bereits in der projektspezifischen Planung (z.B. Reduzierung der Einbindetie-
fen) Rechnung zu tragen. 

1.3 Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der Mutterboden (humoser Oberboden, oberste 15-30 cm) 
abzuschieben (§ 202 BauGB). Er ist vom übrigen Bodenaushub bis zur weiteren Verwertung 
getrennt zu lagern und vor Verdichtung (kein Befahren) und Vernässung (Böschungen profilieren) 
zu schützen. Die Mieten dürfen max. 2m hoch geschüttet werden und sind bei einer Lagerdauer 
> 3 Monate mit tiefwurzelnden, mehrjährigen Pflanzen zu begrünen. Eine vorhandene Vegetation 
ist im Vorfeld zu mähen und zu mulchen. 

1.4 Bodenaushub unterschiedlicher Verwertungseignung ist separat in Lagen auszubauen, getrennt 
zu lagern und spezifisch zu verwerten. Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von ver-
wertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung 
zuzuführen 

2. Bodenbelastungen 

2.1 Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen 
(z.B. Verdichtungen, Erosion) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Künftige Freiflächen 
(z.B. Ausgleichsflächen, Wiesen) sind deshalb vom Baubetrieb durch Absperrbänder freizuhalten. 
Verdichtungen sind am Ende der Bauarbeiten durch Tiefenlockerungsmaßnahmen bis unterhalb 
des Verdichtungshorizontes zu beseitigen. 

2.2 Hinweise, wie eine bodenschonende Bauausführung zu planen und umzusetzen ist, gibt das 
BVB-Merkblatt Band 2 „Bodenkundliche Baubegleitung“ des Bundesverbandes Boden (ISBN 
978 3 503 15436 4, Erich Schmidt Verlag GmbH, 2013). 

2.3 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischun-
gen mit Bodenmaterial auszuschließen sind (z.B. Lagerung auf Geotextil mit ausreichendem 
Überstand von 50-100 cm Breite). 

2.4 Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist der weitere Hand-
lungsbedarf mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt abzustimmen. 
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1. Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes umfasst die Flurstücke 1468, 1469, 1469/1, 
1469/2, 1471, 1470 und 528/2. Maßgeblich für die Gebietsabgrenzung ist die zeichnerische Dar-
stellung. 

2. Allgemeines 

2.1 Anlass und Ziel der Planung 

Um den dringend benötigten Bedarf an Mietwohnungen in Sersheim zu decken, sollen Grundstücke 
entlang der Vaihinger Straße städtebaulich neu entwickelt werden.  

Auf den Grundstücken befinden sich derzeit alte Einfamilienhäuser mit großen Scheunen, Schuppen, 
Lagergebäuden oder Werkstätten. Durch die neue Bebauung soll eine sinnvolle Nachverdichtung im 
Innenbereich ermöglicht werden. Auf dem Grundstück können 3 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 
24 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe entstehen. 

Mit der Bebauungsplanänderung sollen geringfügige Anpassungen vorgenommen werden, die den 
dringend benötigten Wohnraum in diesem Umfang ermöglichen und einer verträglichen Nachver-
dichtung Rechnung tragen. So wird unter anderem die Firstrichtung des rückwärtigen Gebäudes 
gedreht, die bisherige Überschreitung der Grundflächenzahl und die Ausdehnung der Tiefgarage 
angepasst. 

Durch die Bebauungsplanänderung als Maßnahme der Innenentwicklung wird schonend mit neuem 
Flächenverbrauch in freier Landschaft umgegangen. Dazu kommt, dass an vorhandene Versor-
gungs- und Erschließungseinrichtungen angebunden werden kann. 

Mit dem Bebauungsplan wird Wohnraum in der Region Stuttgart sichergestellt. Die Aufstellung der 
Bebauungsplanänderung ist damit von öffentlichem Interesse. 

2.2 Landes und Regionalplanung 

Im derzeit gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, rechtsverbindlich am 12.11.2010) 
ist das Plangebiet als Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet ausgewiesen. Sersheim ist als Ge-
meinde oder Gemeindeteil mit verstärkter Siedlungstätigkeit (VRG) ausgewiesen.  

2.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan, Fortschreibung 2020 (rechtswirksam seit dem 03.04.2014) 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Vaihingen/Enz ist der Bereich als gemischte Baufläche darge-
stellt. darüber hinaus befinden sich Altlastverdachtsflächen im Plangebiet.  

Der Bebauungsplan wird nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die Anpassung erfolgt im 
Zuge der Berichtigung im nächsten Fortschreibungs- bzw. Änderungsverfahren.  

2.4 Bestehende Rechtsverhältnisse 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bebauungsplans „Alte Grundschule – 1. Änderung“, 
rechtskräftig seit dem 19.07.2006.  

2.5 Rechtsverfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Verfahren gemäß § 13a BauGB. 

Der Bebauungsplan knüpft an die Planungsleitlinie in § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB an, da es sich um eine 
Maßnahme zur Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und zum Umbau vorhandener Ortsteile 
handelt. 

Der Bebauungsplan umfasst eine Größe von 2.330 m². Damit liegt die Fläche unter der maximal 
zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO, die nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
20.000 m² nicht überschreiten darf. 



Bebauungsplan „Alte Grundschule – 2. Änderung“ 4 
 

 

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH 07141/44 14- 0 

Brenzstraße 21    mailbox@KMBonline.de 
71636 Ludwigsburg   www.KMBonline.de 

Gemäß Anlage 1 Nr. 18.8 UVPG ist für sonstige Gebiete, in denen ein Bebauungsplan geändert 
wird, mit einer zulässigen Grundfläche von 20.000 bis 100.000 m² eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls und mit 100.000 m² oder mehr eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Im vor-
gesehenen Plangebiet liegt die zulässige Grundfläche deutlich unter der Grenze für ein UVP-
pflichtiges vorhaben. 

Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten (Flora-
Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete). 

Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzes zu beachten sind. 

In dem „beschleunigten Verfahren“ kann somit von der Umweltprüfung und vom Umweltbericht so-
wie einer Eingriffs-/Ausgleichs-Regelung abgesehen werden. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht er-
forderlich. 

3. Städtebauliche und rechtliche Ausgangssituation  

3.1 Lage des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Vaihinger Straße an südlich der Einmündung Horrhei-
mer Straße. Südlich und östlich grenzen unmittelbar die Verkehrsflächen an. Im Norden und Westen 
befindet sich bestehende Wohnbebauung.  

3.2 Eigentumsverhältnisse 

Die nordöstlichen Flächen des Plangebiets befinden sich im Eigentum der Gemeinde Serseheim. Die 
Flurstücke 1468 und 1469 befinden sich noch in privatem Eigentum.  

3.3 Vorhandene Nutzung 

Befindet sich derzeit eine Wohn- und Mischgebietsnutzung. 

3.4 Vorhandene Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird hauptsächlich über die Vaihinger Straße erschlossen. Die Westlichen Grundstü-
cke werden über einen Weg, welcher von der Horrheimer Straße abgeht, erschlossen.  

3.5 Vorhandene Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Alle der Ver- und Entsorgung dienenden Anlagen und Medientrassen befinden sich in den angren-
zenden Verkehrsflächen.  

4. Planinhalt 

4.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Zur einheitlichen Gestaltung sowie der besseren Ausführung der drei Mehrfamiliengebäude werden 
einheitliche Firstrichtungen festgesetzt. Aufgrund dessen kann die Baulinie entlang der Flurstücks-
grenzen nicht weiter eingehalten werden. Der Entwurf orientiert sich an der aktuellen Gebäudelage, 
die neue Planung liegt weiterhin im direkten Anschluss zur Vaihinger Straße. Durch die längeren 
Gebäude und der einheitlichen Firstrichtung kann jedoch nicht mehr direkt auf die Baulinie gebaut 
werden. Daher werden die Baugrenzen angepasst.  

Mit der neuen städtebaulichen Planung soll eine Nachverdichtung im Innenbereich erreicht werden. 
aufgrund dessen soll die Grundflächenzahl im Wohngebiet auf 0,45 erhöht werden. Dadurch kann 
das vorhandene Potential auf den Flächen besser ausgenutzt werden.  

Für die 24 Wohneinheiten werden die geforderten Stellplätze überwiegend innerhalb der Tiefgarage 
untergebracht. Hierfür wird die Tiefgarage im gesamten Plangebiet zugelassen. Mit Festsetzung ei-
nes Pflanzgebots, muss die Tiefgarage außerhalb der Hochbebauung Erdüberdeckt werden.  
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Die drei Gebäude sind jeweils mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss vorgesehen. Das 
Hauptdach wird passend zur angrenzenden Bebauung als Satteldach vorgesehen. Mittige Gebäu-
deteile werden als Flachdach mit Dachbegrünung zur Unterbrechung des Firsts integriert.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird vollständig als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Dabei orientiert sich die 
zulässige Nutzung an den Festsetzungen der angrenzenden Gebiete sowie der zulässigen Nutzun-
gen des bestehenden Wohngebiets innerhalb des Plangebiets.  

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

4.3.1 Grundflächenzahl 

Eine Begrenzung der baulichen Nutzung hinsichtlich der Grundfläche der Gebäude erfolgt über die 
Festsetzung der Grundflächenzahl.  

Die Dichte der Bebauung orientiert sich an der vorgesehenen Planung.  

Als Grundflächenzahl wird 0,45 festgesetzt, die Erweiterung der Grundflächenzahl mit 0,05 wird auf-
grund der Nachverdichtungspotentiale innerhalb des Gebiets und der guten innerörtlichen Lage be-
gründet. Die aktuelle Grundfläche darf durch Nebenanlagen und Tiefgaragen bis zu 100% über-
schritte werden. Eine Überschreitung in diesem Maß ist nicht notwendig. Für Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO sowie der Tiefgarage wird eine maximale GRZ Überschreitung von 0,8 zugelas-
sen.  

4.3.2 Höhe baulichen Anlagen 

Für die Höhengestaltung werden im Bebauungsplan Bezugshöhen auf NN bezogen festgesetzt. 
Diese Höhen gelten an der Stelle des Planeintrags. Die im Plan eingetragenen Bezugshöhen orien-
tieren sich an der zukünftigen Planung im Gebiet.  

Gebäudehöhen bzw. First- und Traufhöhen werden auf die eingetragenen Bezugshöhen auf NN 
bezogen gemessen. Auf die Festlegung der Geschossflächenzahlen sowie der Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse wird verzichtet, da das Maß der baulichen Nutzung hinreichend durch die Höhenbe-
grenzungen definiert wird.  

Die Festsetzungen der Trauf- und Firsthöhen sowie der Gebäudehöhen orientieren sich an den be-
stehenden Höhen sowie der zukünftigen Planung.  

4.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt.  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird bestimmt durch die festgesetzten Baufenster, welche über 
die derzeit bestehenden Grundstückszuschnitte hinausgehen. Das Baufenster orientiert sich an der 
neuen Planung von 3 Mehrfamilienhäusern.  

Die Ausrichtung der Gebäude ist parallel zu den eingetragenen Richtungssymbolen festgesetzt, wel-
che sich an der neuen Planung orientiert.  

4.5 Nebenanlagen, Garagen, überdachte Stellplätze, Stellplätze 

4.5.1 Oberirdische Garagen, überdachte Stellplätze und nicht überdachte Stellplätze 

Oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze sind auf der gesamten überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig.  

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Stellplatzangebots auf privaten Flächen sind pro Wohnein-
heit 1,5 Stellplätze gefordert.  

Nicht überdachte Stellplätze sind auf der überbaubaren Grundstücksfläche sowie den besonders 
ausgewiesenen Flächen zulässig. 
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4.5.2 Tiefgaragen 

Mit Blick auf die Schaffung von Wohnraum in Form von Mehrfamilienhäusern werden Tiefgaragen 
auf der gesamten Grundstücksfläche zugelassen. Außerhalb der Hochbauten müssen diese jedoch 
erdüberdeckt und somit intensiv begrünt werden. 

4.5.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Zur Begren-
zung der Anlagen sind maximal 20 m³ umbauter Raum zulässig.  

4.6 Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft 

Zum Schutz der im Plangebiet und weiteren Umfeld lebenden Insekten wird die Festsetzung zur 
Nutzung von tierökologisch verträglichen Beleuchtungskörpern vorgeschrieben. Diese sind so anzu-
bringen, dass keine großräumige Lichtverschmutzung entsteht und die Tiere damit anlocken könnte. 

4.7 Lärmschutz 

(L1125) wurde vom Büro ISIS Dipl.ing. Manfred Spinner eine Schalltechnische Untersuchung der 
Auswirkung dieser beiden Straßen auf das Plangebiet durchgeführt. Als Beurteilungsgrundlage 
diente die DIN 18005, Beiblatt 1 - Schallschutz im Städtebau. 

Bei der Ermittlung der Verkehrskenndaten wurden zwei Varianten durchgerechnet. 

A) ohne Ortsumgehung und 

B) mit Ortsumgehung 

In beiden Fällen führt der Verkehrslärm der Straßen zu Überschreitungen der schalltechnischen Ori-
entierungswerte für Mischgebiete und Allgemeine Wohngebiete an der bestehenden Bebauung und 
an den Baufenstern entlang der Straßen. Basis für die textlichen Festsetzungen der Lärmpegelbe-
reiche ist jedoch die Prognose ohne Ortsumgehung, um eine zeitliche Unabhängigkeit zwischen dem 
Bau der Umgehungsstraße und dem Bau von Wohngebäuden im Plangebiet zu erreichen. 

Aufgrund der Überschreitungen sind Vorkehrungen zum Schutz gegen Außenlärm (Verkehrslärm) 
vorzusehen. 

Aus städtebaulichen Gründen sind hier im Ortsbereich aktive Lärmschutzmaßnahmen wie Lärm-
schutzwände und -wälle nicht möglich. Die Vorkehrungen zum Schutz gegen Außenlärm sind daher 
in Form von passiven Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden vorzusehen. Die höchsten Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile werden dabei an die Gebäude im Bereich des 
signalisierten Knotens Vaihinger Straße/Horrheimer Straße gestellt. 

Passive Lärmschutzmaßnahmen sind daher wie folgt vorzusehen: 

Die Grundrisse der Wohnungen sind so anzulegen, dass die dem ständigen Aufenthalt dienenden 
Räume (insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer) zu den lärmabgewandten Gebäudeseiten orientiert 
werden. 

Lärmschutzfenster wie auch lärmhemmende Außenwände sind eine weitere Variante des passiven 
Lärmschutzes. 

Die passiven Schallschutzmaßnahmen sind unter Berücksichtigung der vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau (2) auszuführen und für die Randbe-
bauung der Straßen im Zuge der Baugenehmigung beim Neubau oder Umbau nachzuweisen. 

Da Fenster nur im geschlossenen Zustand die erforderliche Schalldämmung aufweisen, ist aus hy-
gienischen Gesichtspunkten der notwendige Luftwechsel bei geschlossenem Fenster durch geeig-
nete Lüftungseinrichtungen zu gewährleisten. 
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4.8 Pflanzgebote 

Flachdächer von Gebäuden sind extensiv zu begrünen. Dachbegrünung ermöglichen die Speiche-
rung von Niederschlagswasser. Hiermit erhöht sich die Verdunstung von Dachflächen, was sich po-
sitiv auf das Kleinklima auswirken kann. Weiter wird durch die Speicherung von Niederschlagswasser 
das örtliche Kanalnetz entlastet. 

Um den Eingriff in den Boden durch die Tiefgaragen zu minimieren, sind diese außerhalb der Hoch-
bauten mit Substrat wieder an zudecken. 

4.9 Örtliche Bauvorschriften 

Für das Plangebiet werden örtliche Bauvorschriften aufgestellt. Damit soll ein Beitrag zu einer har-
monischen, abgestimmten und nachhaltigen Gesamtgestaltung des Gebiets geleistet werden.  

4.9.1 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung, Dachaufbauten und Dachüberstände 

Innerhalb des Plangebiets werden einheitliche Dachformen festgesetzt. Diese orientieren sich am 
Bestand und den bestehenden Festsetzungen. Um eine zeitgemäße Bebauung zu ermöglichen kön-
nen Garagen, Nebenanlagen und Gebäudeteile auch als Flachdach umgesetzt werden.  

Um eine einheitliche Dachgestaltung sicherzustellen, werden Dacheindeckungen nur zwischen na-
turroten und kupferbraunen Dachsteinen (Betonstein, Tonziegel) zugelassen. Eine Dachbegrünung 
bei einer Dachneigung von 0° bis 10° wird gefordert, um das Kleinklima zu verbessern und den 
Eingriff in das Schutzgut Boden zu minimieren.  

Um eine klare Ablesbarkeit der gewählten Dachform sicherzustellen, werden Einschränkungen zur 
Gestaltung von Dachaufbauten im Plan festgesetzt. Diese Einschränkungen beschränken sich auf 
die maximal zulässige Dachfläche. Die Anzahl und Form der Einzelgauben wird nicht festgelegt.  

4.9.2 Fassadengestaltung 

Zur Sicherung des städtebaulichen Erscheinungsbildes werden Festsetzungen zu Fassadenfarben 
und -materialien getroffen. 

4.9.3 Einfriedungen 

Durch die Höhenbegrenzung der Einfriedungen soll eine zu starke Eingrenzung der einzelnen Grund-
stücke verhindert werden sowie den Erhalt der Sichtbeziehungen im Straßenraum gewährleisten.  

4.9.4 Gestaltung der Zugänge, Zufahrten und Stellplätze 

Für Zugänge, Zufahrten und Stellplätze sind nur wasserdurchlässige Materialien zulässig. Hierdurch 
soll die voll versiegelte Fläche eingeschränkt und somit die Oberflächenwassereinleitung in den Re-
genwasserkanal auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

Die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge dient dem Schutz der für Mensch, Tier und Pflanze 
lebenswichtigen Ressource Wasser. Mit der Maßnahme sollen die negativen Au-wirkungen auf die 
Grundwasserneubildung sowie die Bildung von Hochwasserspitzen reduziert werden. 

4.9.5 Nicht bebaute Grundstücksflächen 

Durch die Festsetzung, dass nicht bebaute Grundstücksflächen gärtnerisch anzulegen und zu pfle-
gen sind, wird ein Beitrag zur Qualität und Gestaltung des Baugebiets geleistet.  

4.9.6 Abfallbehälter 

Um die Flächen für Abfallbehälter zu integrieren und ein ansprechendes Gesamtbild zu erzielen, sind 
die Flächen für bewegliche Abfallbehälter auf den privaten Grundstücken baulich zu umgrenzen oder 
einzugrünen. 
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4.9.7 Anzahl der notwendigen Stellplätze 

Um den Parkdruck im öffentlichen Straßenraum auf ein Mindestmaß zu reduzieren und genügend 
freie Parkplätze für Besucher im öffentlichen Straßenraum bereitstellen zu können, wird entspre-
chend § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO eine Mindestzahl von 1,5 Stellplätzen pro Wohneinheit auf den Grund-
stücksflächen gefordert.  

5. Umweltbelange 

5.1 Schutzgüter 

5.1.1 Vorbemerkung 

Wie oben unter dem Punkt „Rechtsverfahren“ beschrieben, muss aufgrund der Durchführung des 
Verfahrens nach § 13 a BauGB keine Umweltprüfung durchgeführt werden. 

Dennoch sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die umweltbezogenen abwägungserheb-
lichen Belange sachgerecht darzustellen.  

Unter Beachtung der Ökokontoverordnung (ÖKVO. Dezember 2010) und der Arbeitshilfe des Um-
weltministeriums „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (2. Überarbeitete Neuauflage 
2010) wird nachfolgend die Erheblichkeit der einzelnen Schutzgüter betrachtet.  

Für das Plangebiet gilt momentan der rechtskräftige Bebauungsplan „Alte Grundschule – 1. Ände-
rung“. Die Flächen sind, wie im Bebauungsplan festgesetzt, überwiegend bebaut. Die südwestlichs-
ten Grundstücke sind unbebaut.  

5.1.2 Schutzgutbezogene Bestandserfassung – Bewertung – Entwicklungsprognose und Vermeidungs-
maßnahmen 

Schutzgut Boden:  

Gemäß bestehendem Bebauungsplan ist eine GRZ von 0,4 und 0,3 festgesetzt. Durch Nebenanla-
gen und Tiefgaragen ist eine Überschreitung von bis zu 100% der Grundstücksfläche zugelassen.  

Durch die neue Planung so die Grundflächenzahl im gesamten Plangebiet auf 0,45 erhöht werden. 
Gleichzeitig wird die GRZ Überschreitung auf 0,8 zurückgenommen. Um die Eingriffe in den Boden 
zu minimieren werden Pflanzgebote zur Überdeckung der Tiefgarage und zur Dachbegrünung fest-
gesetzt.  

Durch die bestehenden Eingriffe ergeben sich auch bei der geringfügigen Erhöhung der GRZ keine 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden. 

Schutzgut Wasser:  

Durch den bestehenden Eingriff der Bebauung und innerörtlichen Lage ergeben sich keine Beein-
trächtigungen für das Schutzgut Wasser.  

Schutzgut Klima und Luft:  

Das Plangebiet befindet sich laut Klimaatlas der Region Stuttgart in einem Stadtrandklimatop. Ent-
lang der Vaihinger Straße bestehen Luft- und Lärmbelastungen.  

Durch die Änderung des Bebauungsplans wird keine Verschlechterung des Kleinklimas erwartet. 
Demnach ergeben sich keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima und Luft.  

Schutzgut Flora/Fauna:  

Im Plangebiet kommen keine hochwertigen Biotopstrukturen vor.  

Mit Änderung des Bebauungsplans sind keine Eingriffe in das Schutzgut Flora zu erwarten. Für das 
Schutzgut Fauna wird auf Kapitel 5.2 verwiesen.  

Schutzgut Landschaftsbild / Ortsbild:  

Das Plangebiet liegt innerorts. Mit der Änderung des Bebauungsplans entstehen keine Änderungen 
für das Landschaftsbild, demnach ergeben sich keine Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild. 
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Schutzgut Mensch:  

Das Plangebiet besitzt keine Erholungseignung für den Menschen. Es entstehen keine Eingriffe für 
das Schutzgut Mensch.  

5.1.3 Fazit 

Es sind durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beeinträchtigungen in Natur und 
Landschaft zu erwarten. 

5.2 Artenschutz 

In Vorbereitung von Abbruch- und Rodungsarbeiten ist die Einhaltung der artenschutzrechtlichen 
Vorschriften gem. §§ 39 und 44 BNatSchG zu beachten. Ggf. ist rechtzeitig vorab ein Fachgutachter 
einzuschalten, der Gebäude und Gehölzstrukturen (Bäume mit Stamm- und Astdurchmesser ab 
30 cm) entsprechend untersucht und, soweit erforderlich, Artenschutzmaßnahmen benennt, die mit 
der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abzustimmen sind. 

6. Flächenbilanz 

Das komplette Plangebiet mit 2.330 m² wird als Wohngebiet genutzt.  

7. Planverwirklichung 

Es ist vorgesehen, das Planverfahren im Jahr 2024 durchzuführen. 
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1. Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes umfasst die Flurstücke 1468, 1469, 1469/1, 
1469/2, 1471, 1470 und 528/2. Maßgeblich für die Gebietsabgrenzung ist die zeichnerische Dar-
stellung. 

2. Allgemeines 

2.1 Anlass und Ziel der Planung 

Um den dringend benötigten Bedarf an Mietwohnungen in Sersheim zu decken, sollen Grundstücke 
entlang der Vaihinger Straße städtebaulich neu entwickelt werden.  

Auf den Grundstücken befinden sich derzeit alte Einfamilienhäuser mit großen Scheunen, Schuppen, 
Lagergebäuden oder Werkstätten. Durch die neue Bebauung soll eine sinnvolle Nachverdichtung im 
Innenbereich ermöglicht werden. Auf dem Grundstück können 3 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 
24 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe entstehen. 

Mit der Bebauungsplanänderung sollen geringfügige Anpassungen vorgenommen werden, die den 
dringend benötigten Wohnraum in diesem Umfang ermöglichen und einer verträglichen Nachver-
dichtung Rechnung tragen. So wird unter anderem die Firstrichtung des rückwärtigen Gebäudes 
gedreht, die bisherige Überschreitung der Grundflächenzahl und die Ausdehnung der Tiefgarage 
angepasst. 

Durch die Bebauungsplanänderung als Maßnahme der Innenentwicklung wird schonend mit neuem 
Flächenverbrauch in freier Landschaft umgegangen. Dazu kommt, dass an vorhandene Versor-
gungs- und Erschließungseinrichtungen angebunden werden kann. 

Mit dem Bebauungsplan wird Wohnraum in der Region Stuttgart sichergestellt. Die Aufstellung der 
Bebauungsplanänderung ist damit von öffentlichem Interesse. 

2.2 Landes und Regionalplanung 

Im derzeit gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, rechtsverbindlich am 12.11.2010) 
ist das Plangebiet als Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet ausgewiesen. Sersheim ist als Ge-
meinde oder Gemeindeteil mit verstärkter Siedlungstätigkeit (VRG) ausgewiesen.  

2.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan, Fortschreibung 2020 (rechtswirksam seit dem 03.04.2014) 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Vaihingen/Enz ist der Bereich als gemischte Baufläche darge-
stellt. darüber hinaus befinden sich Altlastverdachtsflächen im Plangebiet.  

Der Bebauungsplan wird nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die Anpassung erfolgt im 
Zuge der Berichtigung im nächsten Fortschreibungs- bzw. Änderungsverfahren.  

2.4 Bestehende Rechtsverhältnisse 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bebauungsplans „Alte Grundschule – 1. Änderung“, 
rechtskräftig seit dem 19.07.2006.  

2.5 Rechtsverfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Verfahren gemäß § 13a BauGB. 

Der Bebauungsplan knüpft an die Planungsleitlinie in § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB an, da es sich um eine 
Maßnahme zur Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und zum Umbau vorhandener Ortsteile 
handelt. 

Der Bebauungsplan umfasst eine Größe von 2.330 m². Damit liegt die Fläche unter der maximal 
zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO, die nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
20.000 m² nicht überschreiten darf. 
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Gemäß Anlage 1 Nr. 18.8 UVPG ist für sonstige Gebiete, in denen ein Bebauungsplan geändert 
wird, mit einer zulässigen Grundfläche von 20.000 bis 100.000 m² eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls und mit 100.000 m² oder mehr eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Im vor-
gesehenen Plangebiet liegt die zulässige Grundfläche deutlich unter der Grenze für ein UVP-
pflichtiges vorhaben. 

Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten (Flora-
Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete). 

Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzes zu beachten sind. 

In dem „beschleunigten Verfahren“ kann somit von der Umweltprüfung und vom Umweltbericht so-
wie einer Eingriffs-/Ausgleichs-Regelung abgesehen werden. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht er-
forderlich. 

3. Städtebauliche und rechtliche Ausgangssituation  

3.1 Lage des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Vaihinger Straße an südlich der Einmündung Horrhei-
mer Straße. Südlich und östlich grenzen unmittelbar die Verkehrsflächen an. Im Norden und Westen 
befindet sich bestehende Wohnbebauung.  

3.2 Eigentumsverhältnisse 

Die nordöstlichen Flächen des Plangebiets befinden sich im Eigentum der Gemeinde Serseheim. Die 
Flurstücke 1468 und 1469 befinden sich noch in privatem Eigentum.  

3.3 Vorhandene Nutzung 

Befindet sich derzeit eine Wohn- und Mischgebietsnutzung. 

3.4 Vorhandene Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird hauptsächlich über die Vaihinger Straße erschlossen. Die Westlichen Grundstü-
cke werden über einen Weg, welcher von der Horrheimer Straße abgeht, erschlossen.  

3.5 Vorhandene Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Alle der Ver- und Entsorgung dienenden Anlagen und Medientrassen befinden sich in den angren-
zenden Verkehrsflächen.  

4. Planinhalt 

4.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Zur einheitlichen Gestaltung sowie der besseren Ausführung der drei Mehrfamiliengebäude werden 
einheitliche Firstrichtungen festgesetzt. Aufgrund dessen kann die Baulinie entlang der Flurstücks-
grenzen nicht weiter eingehalten werden. Der Entwurf orientiert sich an der aktuellen Gebäudelage, 
die neue Planung liegt weiterhin im direkten Anschluss zur Vaihinger Straße. Durch die längeren 
Gebäude und der einheitlichen Firstrichtung kann jedoch nicht mehr direkt auf die Baulinie gebaut 
werden. Daher werden die Baugrenzen angepasst.  

Mit der neuen städtebaulichen Planung soll eine Nachverdichtung im Innenbereich erreicht werden. 
aufgrund dessen soll die Grundflächenzahl im Wohngebiet auf 0,45 erhöht werden. Dadurch kann 
das vorhandene Potential auf den Flächen besser ausgenutzt werden.  

Für die 24 Wohneinheiten werden die geforderten Stellplätze überwiegend innerhalb der Tiefgarage 
untergebracht. Hierfür wird die Tiefgarage im gesamten Plangebiet zugelassen. Mit Festsetzung ei-
nes Pflanzgebots, muss die Tiefgarage außerhalb der Hochbebauung Erdüberdeckt werden.  
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Die drei Gebäude sind jeweils mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss vorgesehen. Das 
Hauptdach wird passend zur angrenzenden Bebauung als Satteldach vorgesehen. Mittige Gebäu-
deteile werden als Flachdach mit Dachbegrünung zur Unterbrechung des Firsts integriert.  

5. Flächenbilanz 

Das komplette Plangebiet mit 2.330 m² wird als Wohngebiet genutzt.  

6. Planverwirklichung 

Es ist vorgesehen, das Planverfahren im Jahr 2024 durchzuführen. 




